
Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  ∙   Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch  

www.sgv-usam.ch | www.x.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam | www.linkedin.com/company/sgv-usam 

Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft 

Medienmitteilung 
Bern, 27. Mai 2025 

Vorrang für national ausgehandelte Mindestlöhne stärkt Sozialpartnerschaft 
Mindestlöhne, die in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) von den Sozialpartnern ausgehandelt und 
vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt wurden, sollen nicht durch kantonale oder regi-
onale Regelungen ausgehebelt werden dürfen. Sonst droht ein Flickenteppich, der die Sozial-
partnerschaft schwächt. 

In der Sommersession berät der Nationalrat über eine Revision des Bundesgesetzes über die Allge-
meinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG). Damit soll gesetzlich festgelegt werden, 
dass Mindestlöhne in allgemeinverbindlich erklärten GAV Vorrang vor kantonalen und regionalen fest-
gelegten Mindestlöhnen haben. 

Die Revision verhindert, dass nationale Lösungen durch unterschiedliche kantonale Regelungen 
unterlaufen werden. Das stärkt die bewährte Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen. 

Kantone behalten dort ihre Zuständigkeit, wo keine ave GAV bestehen. Es ist deshalb kein Eingriff in 
die kantonalen Kompetenzen, sondern eine Klarstellung der Zuständigkeiten. 

Mit 76,3% Nein-Stimmen sprach sich die Schweizer Stimmbevölkerung 2014 klar gegen einen staat-
lichen Mindestlohn aus. Das hält die Befürworter der Mindestlohninitiative aber nicht davon ab, 
Mindestlöhne regional und kantonal einführen zu wollen. Diese regionalen Mindestlöhne sollen aber 
national ausgehandelte Vereinbarungen in allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen nicht mehr 
durch die Hintertüre übersteuern dürfen. Dies wäre einer gesunden Sozialpartnerschaft abträglich, in 
welcher Mindestlöhne national zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen ausgehandelt 
werden. 

Weitere Auskünfte 

Fabio Regazzi, Präsident, Mobile 079 253 12 74 
Urs Furrer, Direktor, Mobile 079 215 81 30 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 
sgv über 230 Verbände und über 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 
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